
Gemeinde Mittelberg / Kleinwalsertal
Rieziern - Hirschegg - Mittelberg

Betrifft: Fahrverbot - Wintersperre der Oberseitestraße
im Bereich der Skiabfahrt Parsenn in Hirschegg

Verordnung

Gemäß § 43 Abs. 1 lit. b Z 1 StVO 1960 in Verbindung mit § 94c Straßenverkehrsordnung, BGBl.
Nr. 159/1969 idgF sowie § 1 Abs. 1 der Verordnung der Vorarlberger Landesregierung über den
übertragenen Wirkungsbereich der Gemeinde in Angelegenheiten der Straßenpolizei, LGBI. Nr.
30/1995 wird zur Sicherheit des sich bewegenden Verkehrs sowie zum Schütze der Pistenbe-
nützer verordnet:

§1

Das Befahren der Oberseitestraße, zwischen der Weggabelung beim Hotel Birkenhöhe und dem
Haus Nocker, Oberseitestraße 39 in Hirschegg ist verboten. Ausgenommen von diesem Verbot
sind Fuhrwerke sowie der Anrainerverkehr, ausgehend von der Schwarzwassertalstraße bis zu
den Häusern Oberseitestraße 31, 35, 37, 38a, 40 und 42.

§2

Gemäß § 44 Abs. 1 StVO 1960 tritt diese Verordnung mit der Anbringung des Verbotszeichens
„FAHRVERBOT (IN BEIDEN RICHTUNGEN)" nach § 52 lit a Z 1 StVO 1960 sowie der Zusatztafel
„ausgenommen Fuhrwerke sowie der Anrainerverkehr, ausgehend von der Schwarzwassertai-
straße bis zu den Häusern Oberseitestraße 31, 35, 37, 38a, 40 und 42^ in Kraft. Mit In-Kraft-
Treten dieser Verordnung treten die Verordnungen betreffend dem Fahrverbot auf der Obersei
testraße während des Liftbetriebes außer Kraft.

Rieziern, den 05.12.2008 Für die Gemeinde Mittelberg
Der Bürgermeister
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